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Gabriele Kämper 

Weibliche Genealogie - ein feministischer Traum? 
Lesbische Mutterschaft als Paradigma für 
Postpatriarchale Familienformen 

Das Kind feiert seinen ersten Geburtstag. Freundinnen und einige schwule Freunde der Mut­
ter, deren Mutter und sie selbst umringen glücklich und begierig das niedliche Kind. Ein Foto 
der Mutter von deren erstem Geburtstag macht die Runde: Sind sie und das heutige Einjähri­
f.e einander nicht wie aus dem Gesicht geschnitten? Die Großmutter entdeckt weitere Ähn­
~~hkeiten mit nahen Verwandten. Das Kind ist sicher eingebettet in die Familie seiner Mutter. 

znen Vater gibt es nicht, und auch von einer möglichen Präsenz seiner Gene im Angesicht 
des Kindes ist nicht die Rede. Die väterliche Herkunft des Kindes ist tabu. 

A.Is Shulamith Firestone 1970 mit ihrem radikalen Manifest The Dialectic of Sex, 1975 
~uf ~eutsch unter dem Titel Frauenbefreiung und sexuelle Revolution erschienen, die 
Gefre1ung der Frauen von ihrer Biologie forderte, zur künstlichen Reproduktion der 
t attung aufrief und das Verschwinden der patriarchalen Kleinfamilie sowohl forder­
Ue als auch vorhersah, hatte sie eine andere gesellschaftliche Vision vor Augen: Künst-
che Reproduktion, so weit entfernt von der biologisch-mütterlichen wie nur möglich, 

80llte die Frauen aus der biologischen Knechtschaft entlassen. Zugleich sollte eine 
~0llständige Integration von Kindern in die Gesellschaft und die Kommunisierung 
~Verantwortung für Kinder die Frauen von ihrer Verpflichtung zur Aufzucht von 
lJ dern befreien und die Kinder von ihrer Abhängigkeit von den Müttern sowie ihrer 

nterworfenheit unter die Macht der Väter erlösen. 

~ F.olgenden will ich versuchen, die Diversifikation von Familienformen und die 
tr arn1t einhergehende zunehmende Selbstverständlichkeit lesbischer, schwuler, bi- und 
d anssexueller Elternschaft einerseits und die Ausformung lesbischer Elternschaft vor 
ern Bintergrund feministischer Utopien andererseits auf ihre rechtlichen und kultu­

rellen Implikationen zu befragen. Dabei wende ich mich zunächst der gesellschaftli­
~hen Integration von Regenbogenfamilien zu, die sich als weitgehend positive soziale 
d tnanzipation lesen lässt. Zugleich gibt es Ungleichzeitigkeiten und Schichtungen in 
l er Ge.sellschaft, die sich mit dieser Linearität nicht in Einklang bringen lassen. 
Stn Weiteren geht es mir darum, den Politikwechsel von frühen feministischen Gesell­
k·haftsentwürfen hin zu einer Individualisierung von Lebensentwürfen in Bezug auf 
b·lnder kritisch zu betrachten. Es stellt sich die Frage, inwieweit die Realisierung les-
IScher Kinderwünsche nicht auch Teil einer sich im Zuge der Entwicklung der Re­

troduktionstechnologien einerseits und der Monadisierung und der emotionalen 
isereinsamung der Individuen andererseits durchsetzenden Wunschkind-Produktion 
~·Das Recht auf ein eigenes Kind und die Besetzung dieses Kindes mit dem emotio-

len Begehren der Eltern stehen bei dieser Perspektive im Vordergrund. 

l. 

D· 
h le Unter dem Begriff Regenbogenfamilien verstandenen Lebensformen umfassen 
g 0;no-, bi- und transsexuelle Elternschaften, die in verschiedenen Konstellationen 
e ebt Werden (Senatsverwaltung 2001): Kinder aus heterosexuellen Verbindungen 103 
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leben mit Vater oder Mutter in deren neuen, homosexuellen Paarbeziehungen. Oder 
zwei Frauen ziehen gemeinsam ein Kind auf, das in anonymer (und in der Bundesre· 
publik Deutschland nicht legaler) Insemination gezeugt wurde. Oder zwei Männ~r 
betreuen Pflegekinder - eine Praxis, die in den kommunalen Jugendämtern inZW1' 
sehen durchaus positiv bewertet wird. Oder Kinder leben mit ihren leiblichen ElterJl, 
von denen eines eine Geschlechtsumwandlung vornimmt. Oder sie leben mit einetrl 
Elternteil, das mal mit Männern, mal mit Frauen Beziehungen eingeht. Oder sie lebell 
bei einer alleinerziehenden Mutter. Oder. Oder. Regenbogenfamilien weisen eine se~ 
weite Bandbreite an möglichen Konstellationen auf, die sich allerdings zahlerunäßJg 
sehr unterschiedlich verteilen. Den größten Teil stellen bisher Lesben mit Kindern a~s 
heterosexuellen Verbindungen dar, die sie entweder in neuen Beziehungen oder alleiJl 
erziehen (vgl. Rauchfleisch 1997, Rauchfleisch 2001, Streib 1991). Schätzungen zuf~l­
ge haben etwa jede dritte Lesbe und jeder fünfte Schwule in der Bundesrepublik eiJ\ 
Kind, womit die Zahl homosexueller Eltern zwischen einer und zwei Millionen liegell 
dürfte (Lähnemann 1997). Entsprechend viele Kinder leben in Regenbogenfamilien· 
Regenbogenfamilien sind damit Teil der Dynamisierung von Familienformen insge· 
samt, die mit dem Begriff Patchworkfamilien ein einprägsames Label gefunden ha· 
ben. Die kulturelle Dividende dieses Begriffs ist allerdings noch gering. Auch wentl 
sich die Politik inzwischen zu weiten Teilen das Motto Familie ist, wo Kinder sind i~ 
Eigen macht, ist nicht nur auf konservativer Seite ein Unbehagen an der Vervi~lfältld 
gung der familiären Lebensformen und insbesondere an der Unübersichtlichkeit ull 
Diskontinuität, die damit für Kinder einhergeht, zu verzeichnen. Die erklärte Tole; 
ranz und Akzeptanz gegenüber Alleinerziehenden oder homosexuellen Eltern ste~t 
in teilweisem Widerspruch zu dem weitgehenden Konsens über die Notwendigkel 
kontinuierlicher Betreuung von Kindern und zu der nachdrücklichen Betonung der 
Bedeutung beider leiblicher Eltern für das gesunde Aufwachsen des Kindes in ~i~: 
senschaftlichen und populären Diskussionen. Homosexuellen wird häufig die Befäh:1 
gung abgesprochen, Kinder gemäß ihren Erfordernissen erziehen zu können. pie 
Elternschaft von Schwulen und Lesben rührt, wie eine Vielzahl von Studien zeigt, all 
eine komplexe Vorurteilsstruktur mit dem Effekt, dass sie als Bedrohung grundl~ge~~ 
der familiärer Werte erscheint und deswegen weit mehr als die HomosexuaHtat a 
solche vehement abgelehnt wird (Heimlich 2001). 

In einer extrem verrechtlichten Gesellschaft wie der unsrigen spielt zudem die ~~ 
setzgebung und deren Auslegung eine grundlegende Rolle für die Spielräume . 1tt 
familiären Miteinanders. Der diesbezügliche Befund ist nüchtern und widerspric 
zu weiten Teilen der patchworkfreundlichen Rhetorik der Politik: Die rechtliche ~e­
handlung von Familien ist höchst unterschiedlich und bevorzugt die heterosexue e; 
auf der Ehe basierende und auf der Arbeitsteilung zwischen männlichem Ernäh!~­
und weiblicher Hausfrau beruhende Familie. Das Steuerrecht mit dem Ehegattenspb 
ting, die Steuerklasse V mit ihrer eklatanten Abwertung weiblicher Erwerbseink0~ 
men, die Förderung des Wohneigentums, die auf eheliche und alleinerziehende EJte r· 
beschränkt ist, das Adoptionsverbot für homosexuelle Eltern, das Inseminations~ 
bot für Lesben, die Verweigerung von Ortszuschlägen und Steuerklasse III für ~ 
Mütter und -Väter - das sind nur einige Stichworte für eine scheinbar trocken_ 
Rechtsmaterie, die dennoch entscheidend bei der Verteilung von pekuniärem un~ s~ 
bolischem Kapital mitwirkt. Die Ungleichbehandlung der Eltern hat die Unglel~cltt 
handlung der Kinder zur Folge. Doch selbst dieser skandalöse Befund hat noch nl J\ 
dazu geführt, an der eindimensional auf die Alleinernährer-Familie zugeschnittene 
rechtlichen und finanziellen Bevorzugung viel zu verändern. rri· 
Ein Blick auf einige Gerichtsurteile der letzten Zeit mag verdeutlichen, wie hart u clt' 
stritten das Feld der Familienpolitik ist und wie sehr es sich darin ebenso als geschle 



:erpolitisch definiertes und umkämpftes Terrain wie auch als Ort für die Aushand-
8ung der Generationenbeziehungen zu erkennen gibt. 

0 hat das Bundesverfassungsgericht am 29. Januar 2003 entschieden, dass das Sorge­
~cht für nichteheliche Kinder allein der Mutter zukommt, wenn die Eltern sich nicht 
einvernehmlich für die gemeinsame Sorge entscheiden. Ein gemeinsames Sorgerecht 
gegen den Willen der Mutter diene nicht dem Kindeswohl (Zwd 193 /2003, S. 6). Diese 
als das „Mütter-Monopol" (Fpd 344/2003 S. 4) stützend denunzierte Entscheidung 
~arkiert einen interessanten Schnitt in der Entwicklung des Sorgerechts. Die in den 
etzten Jahren vollzogene und in der Gesellschaft außerordentlich positiv aufgenom­
~ene rechtliche Ausgestaltung des elterlichen Sorgerechtes im Scheidungsfall sieht 
~Ine ~n der Regel gemeinsame Sorge für Mutter und Vater vor. Seit der entsprechen­
B~n Anderung des Kindschaftsrechtes im Jahr 1998 erhalten etwa achtzig Prozent der 

3 
tern das gemeinsame Sorgerecht, zuvor waren es ca. zweiundvierzig Prozent (Fpd 
~/2003 S. 4). 
~e Aufteilung des Sorgerechtes sieht in der Praxis so aus, dass die Mütter die tägliche 
F orge für die Kinder haben, während die Väter mehr als zuvor in grundsätzlichen 
S ragen wie Schulwahl oder Umzug ein Entscheidungsrecht haben. Den Müttern die 
Zarge, den Vätern das Recht lautet die frauenpolitisch inspirierte Interpretation dieses 
d. U.standes, der an die frühbürgerliche Rechtlosigkeit von Müttern erinnert. Doch mit 
ern Argument des Kindeswohles und getragen von dem Ideal elterlicher Partner­

Schaftlichkeit hat sich die positive Deutung dieser Rechtsänderung weitgehend durch­
~eSetzt. Es bleibt zu hoffen, dass sich die erwartete Verbesserung der Zahlungsmoral 
~r Väter für die solcherart weiterhin in ihrem Entscheidungsbereich befindlichen 
~-~der auch tatsächlich einstellt. Noch weisen einschlägige Studien einen radikalen 
~~ckgang der Zahlungen etwa anderthalb Jahre nach der Trennung auf (Fpd 344/ 
/\. 03, S. 4). Die forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen hat im 
stU.ftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend festge­
s eUt, dass etwa ein Drittel der Unterhaltspflichtigen nicht zahlen, nach acht Jahren 

8 
°8ar zwei Drittel. Weiterhin liegen die Zahlungen oft unter dem gesetzlichen Regel­

D·tz (Zwd 193/2003, S. 7). 
~ le Diskrepanz zwischen dem Verletzen der elementaren väterlichen Pflicht, sein Kind 

1.~alimentieren, und dem lautstarken Einklagen weiterer väterlicher Rechte verdeut­
~c t, ~ass der erbitterte Kampf um das Sorgerecht ein Kampf um das Recht und nicht 
d. rn die Sorge ist, denn diese steht rechtlich gar nicht zur Disposition. So positiv aus 

8
.er Perspektive des Kindes das Interesse und die Fürsorge beider Eltern zu bewerten 

~lttd, so bedenklich ist andererseits eine Rechtsentwicklung, die Vätern weitgehende 
i:~te einräumt, ohne auch nur ansatzweise eine Verpflichtung zur tatsächlichen Sorge 
\{ Sinne des Kindes - Besuche, Aufmerksamkeit, Anerkennung, Verantwortlichkeit, 
D?ntinuität - auszusprechen. 
\r leser Ausflug in eine vornehmlich heterosexuell dominierte Auseinandersetzung 

1t~eutlicht, wie weit Recht und familiärer Alltag bzw. das vielzitierte Kindeswohl, 
a~s I~ aus guten Gründen im Zentrum der familienrechtlichen Argumentationen steht, 
llrtsein~nder klaffen. Recht und Macht, Recht und Norm, Recht und Vorrecht, Recht 
~ .d Privileg geben in der Praxis zutreffendere Paarungen ab als Recht und Gerechtig­
\r eit (um eine vielzitierte, wenn auch rechtsstaatlich nicht unproblematische Wendung 
on Bärbel Bohley aufzugreifen1l) oder Recht und Kindeswohl. 

~as bürgerliche Recht der Bundesrepublik Deutschland, mit seinen Wurzeln und Sy­
c:; elllatiken fest im patriarchalen 19. Jahrhundert verhaftet, hat sich die Gleichheit der 
\\1 eschlechter nur sehr mühsam einverleiben lassen. Familienrechtlich tut es sich noch 
a1.1esentlich schwerer, und so überrascht es nicht, dass das Lebenspartnerschaftsgesetz 

8 dem Jahr 2001 auf familienrechtliche Regelungen im Sinne von Regenbogenfami- 105 



106 

lien weitgehend verzichtet. So sehr es einerseits geradezu revolutionär erscheint, dass 
neben die Ehe und die Adoption eine dritte Form getreten ist, die ein Verwandtschafts· 
verhältnis außerhalb der Blutsbande begründet, und so wünschenswert es ist, dass 
damit Lesben und Schwulen erstmals die Möglichkeit gegeben wird, als Erwachsene 
zu agieren, indem sie die Herkunftsfamilie oder, historisch gesprochen, die Sippe ver· 
lassen und sich einen anderen Erwachsenen zu ihrem nächsten Angehörigen erw~· 
len dürfen, so sehr bleibt diese Form als unfruchtbare markiert und aus dem genealo?'' 
sehen Fortgang ausgeschlossen: Kinder, gemeinsame Kinder dürfen dieser Verbill' 
dung nicht entspringen. Die nichtsdestoweniger vorhandenen gemeinsamen Kinder 
werden der leibesmütterlichen Genealogie zugerechnet. 

Theoretisch können Schwule und Lesben, wenn sie als Alleinstehende auftreten, ein 
Kind adoptieren. Das kommt in der Praxis jedoch nicht vor, da die wenigen in der 
Bundesrepublik vermittelbaren Adoptionen vorzüglich an Ehepaare gehen. Das ge· 
meinsame Adoptivrecht, für Eheleute eine Selbstverständlichkeit und völlig unabh~nd 
gig von den jeweiligen biologischen Reproduktionsmöglichkeiten und -wünschen, wi! 
Schwulen und Lesben vorenthalten. Dass sie als Paare gemeinsame Verantwor~~ 
für Pflegekinder übernehmen dürfen und das auch erfolgreich tun, steht dem n1ch 
entgegen. 
Die im breiten politischen und gesellschaftlichen Konsens vertretene Verweigeru~g 
der gemeinsamen Adoption ist pädagogisch nicht zu rechtfertigen. Erstens spricht d~e 
Erfahrung und die Praxis lesbischer und schwuler Pflegeeltern dagegen, denn wie 
könnte das Jugendamt es rechtfertigen, Kinder in eine Pflegschaft zu geben, w.~ni; 
eine Adoption in die gleiche Familie den gleichen Kindern nicht zuzumuten ware· 
Zweitens gibt es eine Reihe von empirischen Untersuchungen über das Aufwac~Jl 
von Kindern in homosexuellen Lebensgemeinschaften, und sie alle kommen zu detJ'l 
Schluss, dass es den Kindern in diesen Familien ebenso gut ergeht wie in heterose"u: 
ellen und dass sie sich hervorragend entwickeln (Heimlich 2001). Selbst die h0rfl0_ 

phob inspirierte Fragestellung, ob Kinder aus Regenbogenfamilien häufiger hom05~. 
xuell werden, kann statistisch verneint werden (Rauchfleisch 1997; Patterson 199 ~ 
Tasker, Golombok 1997). Drittens leben Kinder, wie geschildert, in einer Vielzahl v~, 
möglichen Konstellationen bei schwulen und lesbischen Eltern. Sollten diese dem!(~­
deswohl abträglich sein, müssten die Jugendämter nach dem Kinder- und Jugend t 
fegesetz eingreifen. Das tun sie selbstredend nicht, denn diesen Kindern geht es ja gu · 
Aus feministischer Perspektive lässt sich hinzufügen, dass es diesen Kindern in BeZU~ 
auf Gewaltfreiheit und den Schutz vor sexuellem Missbrauch sogar weitaus besser 
geht als vielen Kindern in heterosexuellen Familien (Fthenakis 2000). Ein weiter~'. 
nicht unwesentlicher Aspekt ist die partnerschaftliche und nicht geschlechtsroll~e­
spezifische Familienkommunikation in Regenbogenfamilien, die eine gelebte Er~~)· 
hung zu Toleranz, Konfliktfähigkeit und Gleichberechtigung darstellt (Kämper 20 

Die Verweigerung des Adoptivrechtes für lesbische und schwule Elternpaare ist;: 
mit nicht dem Kindeswohl geschuldet. Vielmehr scheint es, als diene sie der Aufre a' 
erhaltung einer genealogischen Ordnung, die auf eine lange und durchgreifende ~ti­
triarchalische Prägung zurückblickt. Das Prinzip der Unterscheidung zwischen l~gl Jl' 
men und illegitimen Kindern schützt den väterlichen Namen, das väterliche ~1~ iJ1 
turn und die patrilineare Erbfolge. Die nichtehelich geborenen Kinder können sie Jl' 
Deutschland allerdings über eine gelungene soziale Emanzipation in den letzten z~llpe 
zig Jahren freuen: Sie sind den ehelichen Kindern, z.B. in Bezug auf das väterl~d 
Erbe, gleichgestellt. Damit wird das Verwandtschaftsverhältnis zwischen Vate~ de' 
nichtehelichem Kind als erstklassiges anerkannt. Nicht das rechtliche Verhältn15 ~U­
Vaters zur Mutter, sondern die direkte Abstammung bestimmt die verwandtscha 



ehe Position. Nach Jahrhunderten diskriminierter Kinder, die eben nicht rechtmäßig, 
~eil nicht im ehelichen Familienverband, gezeugt wurden, ist das ganz unzweideutig 
ein Fortschritt, und zwar sowohl rechtlich als auch symbolisch. Das Kind hat ein di­
rektes Anrecht auf seinen Vater, ohne dass dieser das von seinen Rechtsbeziehungen 
Zur Mutter abhängig machen kann. Die Zeit der gefallenen Mädchen, der Erpressbar­
keit von Schwangeren und der mit einem Makel behafteten Kinder ist damit vorbei. 

Doch die Gleichheit vor dem biologischen Vater deckt noch keineswegs die Gleich­
heitsbedürfnisse von Kindern ab. Die Ausdifferenzierung von Familien verlangt auch 
nach einer Ausdifferenzierung der rechtlichen Sanktionierung der sozialen Beziehun­
S~n zwischen den Familienmitgliedern. Im Falle von Kindern bedeutet das in erster 
Linie die rechtliche Definition von Verwandtschaftsverhältnissen tind damit die Defi­
nition von Genealogie. Von der Rechtssystematik und von den rechtlichen wie prakti­
schen Konsequenzen her ließe sich die Adoption eines Kindes durch ein schwules 
~der lesbisches Paar analog zu der durch ein heterosexuelles Ehepaar völlig problem­
os regeln. 
~~c~ die sogenannte Stiefelternadoption, bei der die Partnerin oder der Partner des 
eibhchen Elternteils das Kind adoptiert, so dass dieses einen leiblichen und einen 
~doptivelternteil hat, ließe sich analog auf lesbische und schwule Paare übertragen. 

1 
. d~m einen wie in dem anderen Fall ist die Freigabe der leiblichen Eltern bzw. des 

Dlhhchen Elternteils, bei dem das Kind nicht lebt, Voraussetzung für eine Adoption. 

1 
eren bzw. dessen Elternschaft wird durch die Adoptiveltern oder das Adoptivel­

ernteil übernommen. Namensrecht, Erbrecht, Auskunftsrechte des Kindes, Verwandt­
~~aftsverhältnisse zu den Familien der beteiligten Eltern und Adoptiveltern und 
d eiratsregelungen gestalten sich unabhängig vom Geschlecht der Adoptiveltern oder 
b e~ ~doptivelternteils in gleicher Weise wie bei der Adoption durch Ehepaare oder 
ei einer heterosexuellen Stiefelternadoption. Gerade die Stiefelternadoption dient 
~llge~fällig dem Kindeswohl, weil sie die tatsächlich vorhandene soziale Beziehung 

1.es !<indes zu der Partnerin oder dem Partner seiner Mutter oder seines Vater recht­
~c~ s~nktioniert und damit dem Interesse des Kindes nach verbindlichen und konti­
d llierhchen Bezugspersonen förderlich ist. Im Falle der Erkrankung oder des Todes 
~s leiblichen Elternteiles liegt darin für das Kind eine existentielle Bedeutung. 
C ~~ also die Verweigerung der Adoption und der Stiefelternadoption weder aus 
r fti.nden des Kindeswohles noch aus rechtssystematischen Erwägungen zu rechtfer-
1'&en ist, stellt sich die Frage nach der Beharrlichkeit dieser Verweigerung umso mehr. 
e~t es die Tradition oder einfach die Gewohnheit, die davor zurückschrecken lässt, 
hlnern gleichgeschlechtlichen Paar den offiziellen Rang eines Elternpaares zu verlei­
~~n? Mutter oder Vater mit Freundin oder Freund, der Status als Alleinerziehende, 
~ egschaften als Vertrags- und nicht als Verwandtschaftsbeziehungen - all das rüttelt 
s~ch nicht wirklich an der tradierten und symbolisch so bedeutsamen genealogischen 
Schllktur unserer Gesellschaft. Dass Kinder einen biologischen Vater und eine biologi­
~ e Mutter haben, ist eine Wahrheit, die sich jedoch nur zum Teil mit einer sozialen 
lora.)(is deckt, die in vielerlei Gestalt familiäre Beziehungen eingeht, bei denen das bio­
Sc gische Elternpaar nicht im Mittelpunkt steht. Im Recht und vor allem im symboli­
lln hen Ordnungsverständnis, ablesbar an psychologischen und pädagogischen, väter­
lci ~ naturrechtlichen, christlichen und biologischen Diskursen, hat diese soziale Pra-

s Jedoch noch keinen nachhaltigen Niederschlag gefunden. 

~· 
te~e ~ultur, die sich als historische versteht und sich chronologisch in der Zeit veror-
d 'die eine Kontinuität vom Früher über das Heute in das Morgen konstruiert und in 
v:r ieder Mensch sich eindeutig auf einer Skala verorten kann, deren Beginn zwar 

rschwommen und deren Ende ungewiss ist, die jedoch einer Leiter gleich nur einen 107 
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Anfang und eine Richtung kennt, in einer solchen Kultur ist Abstammung Selbstve~­
gewisserung. Die genealogische Gewissheit wird zur kollektiven, familialen und i.lldt· 
viduellen Rüstung, die Ort und Haltauf der schwankenden Leiter der unerbittliche~ 
und alternativ losen Zeitenfolge verspricht. Die patriarchal formulierte Genealogie ste~ 
neben die reale Geburt durch die Mutter die symbolische Geburt durch den Vater. l)le 
Bibel erzählt die Frühgeschichte der jüdisch-christlichen Gemeinschaft als väterlic~~ 
Abstammungsgeschichte. Von einem Sohn auf den anderen wanderte der abrahaill1~ 
sehe Samen durch die Generationen, um schließlich durch die göttliche Zeugung j!1 

einem entweiblichten Mutterleib konfirmiert zu werden. Die drei monotheistiSC~ 
Religionen berufen sich auf diesen Ursprung und formen damit das genealogis e 
Verständnis für Abend- und Morgenland. , 
Angesichts der Wucht und Allgegenwart einer solch machtvollen Idee von Absta~ 

lfitl' mung verwundert es nicht, dass ein paar Jahre oder Jahrzehnte einer etwas vie a U-
geren sozialen Praxis noch keine nachhaltigen Einträge in der symbolischen Gese t· 
schaftsordnung gezeitigt haben. Dennoch dürfen wir uns als Zeitzeuginnen einer ta, 
sächlichen Erschütterung der genealogischen Gewissheit verstehen. Ich komme ~a­
mit zum zweiten Teil meiner Ausführungen, die sich mit den Veränderungen der b;0, 

logischen Zeugung und einer in Ansätzen erkennbaren Verschiebung in der genea ~ 
gischen Bedeutung von Herkunft beschäftigen. Ich kontrastiere dabei einige A~pe~­
des reproduktiven und sozialen Geschehens der Gegenwart mit der vor dreißig J ._ 
ren aufsehenerregenden Analyse und Utopie der bereits eingangs zitierten US-ametl 
kanischen Feministin Shulamith Firestone. 

II. 

Es gibt kein Grundrecht auf das Wissen um die biologische Herkunft, entscheidet dB~ 
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg am 13. Februar 2003.:cl<· 
wies mit diesem Urteil die Klage einer 37-jährigen Französin gegen den Staat zurtt ·e· 
Diese hatte Einsicht in ihre Geburtsakten eingefordert. Ihre leibliche Mutter hat~e ~5 
doch nach der Geburt die Geheimhaltung der Daten beantragt. Die CDU hat die 011 
Urteil in Hinsicht auf die Einrichtung von Babyklappen zur anonymen Abgabe v 
Kindern begrüßt (Zwd 193/2003, S. 10). . es 
Findet auch mit diesem Urteil die Legalisierung eines Mütter-Monopols statt, d.iesif 
Mal gegen die Tochter, nicht gegen den Vater gerichtet? Findet das großartige Pn~ et 
der patriarchalen Genealogie sang- und klanglos ein Ende mit dem Starrsinn e~ 
verschwiegenen Mutter? Nimmt die christliche Tradition der heiligen Familie, ve: eit 
ten durch die christlichen Parteien, ihren Abschied angesichts eines so nachrangtr p· 
Phänomens wie der Einrichtung von Babyklappen, deren Vorläufer, die Kinderl<f: iJl 
pen der frühneuzeitlichen Findelhäuser, doch keineswegs das Primat der Herkufl hts? 
Frage stellten (Hunecke 1987)? Stehen wir vor einer Renaissance des Mutterrec itl 
Zumindest lässt sich ein Feld ausmachen, auf dem die oben skizzierten Ansä~ze per 
einer sozialen Diversifikation von Familie, die Beharrlichkeit tradierter genealogisC eil' 
Ordnungsvorstellungen und deren Erschütterung durch moderne Reproduktionste tlf' 
nologien und in der Folge ein neues Verständnis vom Kind als Wunschprodukt a 
einander stoßen. . h iJl 
Die demographische Entwicklung, die Kinder nicht mehr wie .. selbstverständ~icd all 
einer für ausreichend erachteten Menge hervorbringt, tut ein übriges: Das I<in eti' 
sich gewinnt an Wert, seine genealogischen Bindungen treten hinter seinen genj(le 
sehen und sozialen Wert zurück. Das moderne Kind wird sorgfältig geplant, 5~5c!t 
Zeugung und sein fötales Gedeihen .~edizinisch überwacht, seine Geburt ~echfl;d­
unterstützt und sein frühkindliches überleben ist durch elterliche und ärztliche 



ltl.~rksamkeit so gut wie sicher -jedenfalls in unseren Breitengraden. Zunehmend wird 
seine Zeugung auch durch reproduktionstechnologische Maßnahmen unterstützt oder 
erinöglicht, während gentechnologische Maßnahmen zu einem immer früheren vor­
~ebu_rtlichen Zeitpunkt es auf gesundheitliche Mängel hin evaluieren und ggf. die 
hrhinderung einer Einnistung, die Abtreibung oder, seltener, vorgeburtliche ärztli­
~ e E~ngriffe zur Folge haben. 

ass Jedes Ehepaar unabhängig von individuellen Einschränkungen der Reprodukti-
0~fähigkeit das Recht auf ein Kind hat, gehört zum Credo der Reproduktionsbran­
c_ e. Im Sinne der Gleichheit wird es auch von Frauen reklamiert, die nicht zur anvi­
~~erten Klientel gehören: alleinstehende Frauen, behinderte Frauen, lesbische Frauen, 
~tere Frauen. Bei letzteren macht der ärztliche Ehrgeiz allerdings gern spektakuläre 
. lisnahmen. Doch auch für die anderen gibt es Wege zur Befruchtung. Samenbänke i den Niederlanden, in Dänemark oder in den USA offerieren ihre Bestände mit grö­
v erer moralischen Freizügigkeit, als es ihren deutschen Pendants erlaubt ist. Adressen 
l on hilfreichen Ärzten kursieren, Agenturen vermitteln zwischen nachwuchswilligen 
;sben und Schwulen und nicht zuletzt eröffnet der riesige Markt der Kleinanzeigen 

1 lh.ehr oder weniger einschlägigen Stadtmagazinen der bundesdeutschen Großstäd­
te Möglichkeiten zum zielgerichteten Geben und Nehmen in Sachen unkonventionel­
;r Reproduktion. Die in der Regel äußerst traditionell und kleinfamilienbezogen ar­
~lh.entierenden Stars der Reproduktionsmedizin können nicht verhindern, dass das 

1 
188en um die wachsenden Möglichkeiten zur Kindszeugung diffundiert. Die geweck­

~n. Begehrlichkeiten lassen sich nicht auf die genehme Klientel beschränken, auch 
0 enn rechtliche Regelungen und die Kostenübernahme durch die Krankenkassen dem 
'n.tg D egenzusteuern versuchen. 

8 er e.thische Diskurs um diese Entwicklungen fokussiert auf die individuelle Per­
{.ekhve des Paares und seines Kinderwunsches sowie die maximale Gesundheit des 

8 ~des einerseits und auf die gefährliche Hybris des Menschen, eine Nachkommen­
~ aft nach Maß schaffen zu wollen und damit der Natur und/ oder Gott ins Hand­
d. e~~ zu pfuschen andererseits. Die feministische Argumentation gegen die Repro­
~ l.i honstechnologien findet hingegen wenig Resonanz. Sie sieht in den modernen 
s:roduktionstechnologien eine weiter~. Verlagerung der Kompetenz für Schwanger­
lr aft von den Frauen zu männlichen Arzten (Duden 1991). Der uralte patriarchale 
1; auin mannmännlicher Zeugung und die symbolische Negation der Abstammung 
Sion. der Mutter findet darin ein Stück Verwirklichung: Männer machen Kinder, und 
(i:f~achen die besseren Kinder. Frauen sind ein immer weniger wichtiges temporäres 

aß dazu. 

D 
AUr Wunsch nach dem Kind nach Maß ist jedoch nicht nur der Ausdruck männlicher 
te ~achtsphantasien, und er ist auch nicht allein Konsequenz einer gewinnträchtigen 
~/'.lllologie, die für ihre Marktchancen kämpft. Das Kind ist auch die heißbegehrte 
hi 0Jektionsfläche für die Wünsche seiner Eltern nach einem besseren Leben, nach un­
i:terfragter Liebe, nach Nähe, Emotion und Kontinuität. Es ist dies umso mehr, als es 
Sic~e: häufiger das einzige Kind ist, das alle diesbezüglichen Wünsche der Eltern auf 
<lllf ~leht. Es ist dies umso mehr, je weniger die Eltern ihre diesbezüglichen Wünsche 
~n.t~'nander richten, und das tun sie, z.B. im Falle von Trennung oder der inneren 
lli eerung ihrer Beziehung, tatsächlich immer weniger. Es ist dies umso mehr, je we­
d.i8er die Eltern ihre diesbezüglichen Wünsche in anderen sozialen Kontexten befrie­
~en_ können. Und es ist dies umso mehr, wenn es ein bei der Mutter verbleibendes 
So ~ ist oder ein Kind, das von Beginn an allein mit der Mutter lebt. 
lichlale Netze, Sicherheit am Arbeitsplatz, gewachsene kollegiale und nachbarschaft­
~it\\e V~rbindlichkeiten, Freundschaften, Vereinsleben - die vielfältigen Facetten so-

er Eingebundenheit tendieren zur Erosion. Individualisierung, Flexibilisierung und 109 



Anonymisierung der Gesellschaft erlauben zwar eine größere Vielfalt an Lebensfor· 
men und individueller Autonomie, sie führen aber auch zu sozialen Verwerfungel1i 
die dem Individuum eine große Verantwortung für sein soziales und emotionales n.et· 
working aufhalsen. Die damit einhergehenden Forderungen und Überforderungen f!ild 
den im Kind einen perfekten counterpart: Es ist immer da, es trennt sich nicht, es wird 
aus purer Alternativlosigkeit zum idealen Spiegel des elterlichen Egos. Mutter tlfl 
Kind, einst Ikone christlicher Zweisamkeit, erleben eine Renaissance als vollkommel1 
säkularisierte und isolierte Restgröße menschlicher Bindungen. Die strukturierende 
Kraft dieser emotionalen Konstruktion überformt die genealogischen Differenzen, vor 
ihr verblasst die Abwesenheit der geschiedenen, getrennten, unbeteiligten oder unbe­
kannten Väter und auch die Bedeutung der ehelichen, unehelichen, heterosexueJlel1 
oder inseminierten Zeugung. 
Der vielfach variierte laute Ruf nach dem Vater, dessen Präsenz in der Familie def 
jugendlichen Elend von Gewalt und Drogen, Schulversagen und Nichtsnutzigkeit a s 
Allheilmittel entgegengesetzt wird, soll hier nicht wiederholt werden. Dass ju~gi 
Männer weder Leistung zeigen noch soziale Kompetenz entwickeln wollen, hat VI~, 
leicht weniger mit dem vielfach beklagten weiblichen Überangebot in Familie, l(iJ1

11 
dergarten und Grundschule zu tun als mit dem männlichen Vorbild in allen Bereich\ 
der Gesellschaft, das die männlichen Kinder lehrt, dass nicht das verantwortungs~~t 
le und soziale Tun ihrer weiblichen Bezugspersonen, sondern der männliche Verzi 
darauf zu gesellschaftlichen Erfolg, Macht, Geld und Ansehen führt. .1 
Nicht die Rückkehr väterlicher Autorität in die Familie, sondern eine Mütterlichk~l ~ 
die sich nicht in der Mutter-Kind-Dyade erschöpft, erscheint als sinnvolle Option. Ei~ 
gesellschaftliche Utopie, wie sie Shulamith Firestone entwirft, steht in diametrale 

11 
Gegensatz zu der tatsächlichen Verengung und Schrumpfung familiärer Beziehung~­
der Gegenwart. Firestone denkt in Gesellschaften, Klassengegensätzen und GeschleC Js 
terklassen. Die Gegenwart kann selbst politische Forderungen kaum noch anders ae' 
vom Individuum herausgehend denken. Dreißig Jahre Identitätspolitik, auch und g 11 
rade feministische, haben zusammen mit der vorgeblichen Entideologisierung vo 
Politik ihre Spuren hinterlassen. 11 
Lesbische Frauen formulieren ihr Recht auf ein Kind mit analogen Begründungf ~ 
wie Fortpflanzungsmediziner das für ihre Patienten tun: aus einer strikt individu~l ~­
Perspektive. Firestone hingegen will eine feministische Revolution. Ihr erstes r<rite cl1 
um dazu ist „die Befreiung der Frauen von der Tyrannei der Fortpflanzung dut te 
jedes nur mögliche Mittel und die Verteilung der Kindererziehung auf die ges~5, 
Gesellschaft, auf Männer und andere Kinder genauso wie auf Frauen" (Firestone 19 te 
S. 220). Firestone setzt dabei auf die damals noch in weiter Feme liegenden, h~tll'I 
Alltag gewordene und sich rasant weiterentwickelnden ReproduktionstechnoJogie ~ 
deren Folgen für Frauen gerade aus feministischer Perspektive äußerst kontro~g 
diskutiert werden. Für Firestone steht allerdings nicht die technische Entfremd ktls 
oder die weibliche Entmachtung durch männerkontrollierte Technologien im. fo aJ'I 
ihres Interesses, sondern die Aufhebung der Macht- und Eigentumsverhältnisse 
Frauen und an Kindern. „hig' 
Außerordentlich interessant an ihrer frühfeministischen Utopie ist darum ihre fa ra' 
keit zur radikalen und rationalen Analyse der reziproken Geschlechter- und Gene tl' 
tionenverhältnisse. So seziert sie einerseits die Mechanismen der Ausbeutung von.ft:J'I' 
en aufgrund ihrer biologischen Reproduktionsfähigkeit und der daraus resultle\et· 
den gesellschaftlichen, emotionalen und kulturellen Arbeitsteilung der Geschlech jpl 
Andererseits- und dass macht eine erneute Lektüre ihrer Utopie fruchtbar-, besch!C el'I 
sie eingehend die Mechanismen, mit denen im Zuge der den Müttern zugewiesefrei' 
Reproduktion der Gattung an den Kindern die Erfahrung von Abhängigkeit, {)rt 

110 heit, Unterdrückung und Fesselung autonomer Impulse wiederholt wird. 



~ine Abschwächung und Zerstörung der familiären Blutsbande ist für sie die grund­
Fege~~e Voraussetzung für den Zusammenbruch der Machthierarchie innerhalb der 
ani.1he. Sie bemüht - erstaunlich vorausschauend und ungewöhnlich für unsere Per­

;Pektive auf die idealistischen und ideologischen Siebzigerjahre - die im Zeitalter von 

1~h-AGs höchst geläufige Börsenterminologie zur Beschreibung des vor allem mütter-
11ch.en Gewinnstrebens in Bezug auf ihre Kinder. Diese stellen die Dividende für müt­
erhche Opferbereitschaft dar und werden als Produkt ihrer Schmerzen und Anstren­
~ngen begriffen: „Wenn ich daran denke, was ich deinetwegen alles durchgemacht 
~e!" (Firestone 1975, S. 215). Diese Ökonomie gilt auch im Psychischen. Firestone 

~Pr1cht von den „Ich-Investitionen" (Firestone 1975, S. 215), als die Mütter ihre Kinder. 
Setrachten, und versteht „Elternschaft als Bankgutachten für das Ich" (Firestone 1975, 
· 212). Damit beschreibt sie die Funktionalisierung des Kindes, das mit seiner Exi­
~enz, seiner Liebe und seinem Erfolg den mütterlichen Einsatz zurückzahlt und der 
j lllter zu einer psychischen Existenz verhilft. Ihrem Kind hat sie alles gegeben und 
J.lzt ist sie nur noch das, was das Kind ihr zurückgibt. Firestone will das Kind aus 
b teser Sklaverei befreien, indem es die Mutter von der Versklavung durch den Vater 
efreit. Wären Mütter und Kinder voneinander befreit, wüchsen Kinder in freien Grup­
~en inmitten der Gesellschaft auf und Frauen könnten ihre Kreativität und ihre Kraft 
l.Jl!f allen gesellschaftlichen Feldern zum Einsatz bringen. Firestone wagt es in ihrer 
~Opie, eine moderne, technische, arbeitsteilige Gesellschaft zu entwerfen, die radikal 

8
. <lere, befreite Beziehungen der Menschen hervorbringt. Im Unterschied zu archai­

Nerenden Zurück-zur-Natur-Utopien geht sie von der Soziabilität und nicht von der 
F·aturhaftigkeit menschlicher Beziehungen aus. 
glrestone hat die isolierte Hausfrau der amerikanischen Vorstädte vor Augen, deren 
h anzes Tun auf Haus und Kind beschränkt wurde. Die isolierte Mutter der Gegenwart 
lt at Sich aus diesem Puppenheim befreit. Ausbildung, Erwerbsarbeit, Verantwortung 
iilnd, Eigenständigkeit sind ihr selbstverständlich. Ob lesbisch oder heterosexuell, ob 
in. Partnerschaft oder alleinlebend: Sie leidet unter Doppelbelastung, Zeitstress, Geld­
ls angel und hohen sozialen Anforderungen bei geringer sozialer Verbindlichkeit. Ihre 
c! olation ist die Innenseite sozialer Geschäftigkeit und Mobilität. Mit der Hausfrau 
1> er fünfziger Jahre verbindet sie das Kind, das der einen wie der anderen Heimat 
oewährt. 

~le[[1 die patriarchale Genealogie das Kind in die väterliche Generationenfolge, von 
g er Name, Stand und Besitz abhängen, so ist damit zugleich eine generative wie eine 
l\ eschlechtliche Ordnung verbunden. Das Erbe markiert den Übergang von einer Ge­
~ration zur anderen und grenzt sie deutlich voneinander ab. Der Wunsch des Vaters 
lit\ch einem würdigen Erben trifft auf den Wunsch der Mutter, sich durch die Geburt 
% d Erziehung dieses Erben in die familiale Genealogie einzuschreiben (und damit 
c! erhaupt einen Ort in der Welt zu finden). Das sexuelle Begehren der Eltern fällt mit 
~;n E~fordernissen der genealogischen Ordnung zusammen. 
fa, st. ~1e Erosion der pa triarchalen Genealogie setzt das sexuelle Begehren frei und die ij:1hale Vielfalt in Gang. Dabei geraten die rigiden Grenzen zwischen den Genera­
~r nen und den Geschlechtern ins Wanken. Das Kind ist nicht mehr Produkt, sondern 
~ll0<luzent der Familie: Familie ist, wo Kinder sind. In seiner Planbarkeit wird das Kind 
te tn. Projekt der genialischen Phantasien seiner Eltern und damit zu ihrem imaginä­
Uil\ alter ego. Die Gegenwart des Kindes und die psychische Gegenwart der Eltern 
~ eßen ineinander und lösen die Generationengrenze auf. Je mehr Mutter und Kind -
Vvj der ein oder anderen Weise - miteinander allein bleiben, umso ausschließlicher 
ße rq dieser Prozess. Schließlich ist das Kind nicht mehr Frucht des sexuellen und 
l\a,~eatogischen Begehrens seiner Mutter, sondern Spiegel ihres sozialen und emotio-

en Begehrens. 111 



Der Auszug der Frauen in die Gesellschaft hat sie dort nicht beheimatet. Die Gesell· 
schaft ist ihnen weiterhin fremd, äußerlich und feindlich. Ihre Ansprüche an die We~ 
fallen Stück für Stück auf sie zurück. Nur das Kind vermag diese aufzusammeln Ull 
zu einem lebendigen Bild zusammenzusetzen. Darin spiegelt sich die Mutter in ein.e~ 
süchtig machenden Moment des Glücks. Die Abhängigkeit zwischen Mutter und I<itl 
ist nicht verschwunden, doch sie kommt nicht mehr von der Macht des Vaters her, 
sondern aus der Abgeschlossenheit der Beziehung selbst. 

1 Hier hat die patriarchale Genealogie ausgedient. Sie droht nicht länger mit ihrer Mach' 
sie negiert nicht länger die Herkunft von der Mutter, sie entrechtet nicht länger d~S 
Kind der ehelosen Mutter. Doch auch der Traum Firestones von einer Gesellschaft, d~e 
sich in ihrer Gesamtheit den Kindern als Mutter und Vater anbietet und in der ~1; 
Genealogie des Blutes von einer Genealogie der humanen Gemeinschaft abgelöst iS '. 

hat sich verflüchtigt. Stattdessen erwächst eine Genealogie der Mutter, die AbstaJll 
mung, Zeugung und Geburt in sich vereint. Sie nimmt den gesamten Horizont de: 
Kindes ein, aus dem die Zeichen einer väterlichen Herkunft entfernt sind. Die Genea 
logie der Mutter ist freundlich, aber absolut. Die lesbische Mutter sprengt ihr als AJlla· 
zone voran, so autark wie nur je ein Mensch sein konnte, das Kind fest im Blick. 

Anmerkung 

1) „ Wir wollten Gerechtigkeit und haben den Rechtsstaat bekommen", soll die Bürgerrechtlerin Bärbel Bohle!! 
zu den rechtlichen Folgen der deutschen Vereinigung gesagt haben. 
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